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Epilog eines Freidenkers
zum Sundenfall vom 25. September

Kein Rechtskundiger wird im Ernst
bestreiten wollen, dass die am 25.
September dem Schweizervolk zur
Abstimmung unterbreitete Vorlage
betreffend die sogenannten Antiras-
sismusartikel des Schweizerischen
Straf- bzw. Militarstrafgesetzes mit
schwerwiegenden Mingeln behaftet
war und bleibt. Was der Bundesrat in
seinen wegleitenden Erlduterungen
von sich gab, ist das Diirftigste, was
dem Stimmvolk diesbeziiglich je ins
Haus geliefert wurde. Die neuen Be-
stimmungen von Art.261%* StGB bzw.
Art. 171¢ MStG hitten—wie der Bun-
desrat wortlich erklérte—«die Voraus-
setzung fiir den Beitritt zum Interna-
tionalen Ubereinkommen von 1965
zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung» bilden sollen.
Doch der Inhalt der fraglichen UNO-
Konvention oder wenigstens eine
verldssliche Angabe tiber deren faz-
scchliche rechtliche Tragweite wur-
de den Stimmbiirger/innen bewusst
und vorsitzlich verheimlicht. So war
es denn moglich, die Biirgerschaft
dariiber hinwegzutiduschen, dass die
neuen Strafrechtsartikel in einem
wesentlichen Punkt iiber den Inhalt
der UNO-Konvention hinausgehen.
In den 25 Artikeln dieses Uberein-
kommens ist an insgesamt 20 Text-
stellen von Rassendiskriminierung
die Rede, die es zu bekdmpfen gelte;
doch findet sich darin nicht der ge-
ringste Hinweis auf einen strafrecht-
lichen Schutz religioser Personen
oder Personengruppen gegen An-
feindungen, die sie — je nach dem
Grad ihrer Verletzlichkeit — als dis-
kriminierend empfinden mogen. Die
Stratbarkeit offentlich vorgebrachter

Kritik gegeniiber religitsen Person-
lichkeiten, Korperschaften oder Glau-
bensmeinungen in die strittigen Ge-
setzesartikel hineinzumanipulieren
war kein Akt staatspolitischer Klug-
heit; die dadurch etablierte Bevorzu-
gung religioser Volksgruppen ge-
geniiber Anhédngern einer diesseits-
orientierten, humanitiren Weltan-
schauung und ihren Organisationen
ist geradezu ein Musterbeispiel einer
durch nichts zu rechtfertigenden Dis-
kriminierung breiter Bevolkerungs-
kreise.

Damit wurde auf eine dusserst sto-
rende Weise ein elementarer Grund-
satz der Bundesverfassung verletzt,
namlich Art. 4, derbestimmt, dass alle
Schweizer vor dem Gesetz gleich
sind. Dieser Grundsatz schiitzt auch
Menschengruppen, soweit sie als ju-
ristische Personen auftreten, d.h. bei-
spielsweise als Vereine oder als Ver-
einsverbdnde organisiert sind und mit
Glaubensgemeinschaften in Konkur-
renz stehen. Die Verfassung duldet
keine staatliche Bevorzugung irgend-
einer Weltanschauung.

Die Perspektiven, die sich aus der
Annahme der erwihnten Strafrechts-
artikel ergeben, sind fiir die Rechts-
pflege und die Rechtsfindung alles
andere als erfreulich. Da es sich bei
den zu ahndenden Straftaten um
Offizialdelikte handelt, sind die Ju-
stizorgane gezwungen, jeder noch so
ldcherlichen Anzeige nachzugehen.

Und die Richter werden vor schwieri-
gen Interpretations- und Ermessens-
fragen stehen, zum Beispiel vor der
Frage, wo das Recht der freien Mei-
nungsdusserung aufhort und das
Strafgesetz zu greifen beginnt. Der
Staat darf dem Biirger weder durch
Indoktrination noch durch andere
Mittel eine Meinung aufzwingen.”
Somit ist es dem Staat nicht erlaubt,
seinen Biirgern die Auschwitzwahr-
heit (und andere wahre Berichte von
Volkermorden) als Bestandteil ihres
privaten und politischen Denkens
anzubefehlen. Er kann den Biirgern
auch nicht verbieten, eine Meinung,
so unzutreffend sie sein mag, anderen
gegeniiber zu dussern. Insbesondere
darf eine Meinungsdusserung nicht in
irgendeiner Form «bestraft» werden.”
Es ist nicht zu iibersehen, dass die
neuen Strafrechtsartikel mit verfas-
sungsmaissig garantierten Grund-
rechten der Biirgerschaft kollidieren.

Weiter: Wie sollder Richter merken,
ob es sich im konkreten Fall um eine
«Diskriminierung» oder eine «Her-
absetzung» eines anderen handelt?
(Diese Unterscheidung ist im Geset-
zestext selbst enthalten, fiirwahr kei-
ne Meisterleistung der fiir die Text-
redaktion verantwortlichen Politiker
bzw. Juristen.)

Man sieht, die Suppe, die sich das
Schweizervolk am 25. September
1994 eingebrockt hat, enthilt einige
Mocken, die der Rechtspflege noch
einiges Bauchgrimmen verursachen
konnten. Adolf Bossart, Rapperswil
* Vgl. Jorg Paul Miiller, in: Kommentar zur

Bundesverfassung, Abschnitt «Meinungs-
freiheit», insbesondere Noten 17 und 20.

Diesmal:

Epilog eines Freidenkers zum Siindenfall vom 25. September 81
Die Angst vor Fremden ist uralt 82
Einzelkinder. Besonderheiten und Chancen 83
«Antirassismus» im rassistischen «<ARG»-Stil: «Der Struwwelpeter» 84

81



	Epilog eines Freidenkers zum Sündenfall vom 25. September

